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 Mit dem Meldepflicht-Änderungsgesetz wird die monatliche 

Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) eingeführt – Inkrafttreten  

1. Jänner 2018. 

 Die Einführung der mBGM bedeutet eine komplette Systemumstellung 

für die Dienstgeber/innen und die Sozialversicherungsträger. 

 Bei den Überlegungen zur praktischen Umsetzung wurde versucht 

 die Schwächen des heutigen Systems zu beheben 

 und vor allem die Administration zu vereinfachen,  

 damit ein stabiles und für die Zukunft ausbaufähiges neues Melde- und 

 Beitragssystem geschaffen wird. 

 Bei der Gestaltung der neuen Meldungen steht die Reduktion der 

Meldungen und die Vermeidung redundanter Daten im Vordergrund. 

Ausgangssituation 
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Wichtige Infos zum mBGM-Programm 

 Betroffen sind alle Dienstgeber und Lohnverrechnungssysteme, 

sowie alle SV-Träger inkl. Krankenfürsorgeanstalten (alleine 65 EDV 

Systeme und 290 Schnittstellen innerhalb der SV) 

 Aufgrund der Größe der Umstellung wurde der gesetzliche 

Einsatztermin im Dez 2015 wie von der SV gefordert auf 1.1.2018 

verschoben. 

 Ein zentrales Programm im HVB koordiniert dieses 

Umstellungsvorhaben 
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Vorteile des neuen Systems 

 Auflassung des Dualen Meldesystems (Statt BN & BGN jetzt mBGM) 

 Neues in sich schlüssig aufgebautes Tarifsystem (statt über 400 

Beitrags- und Verrechnungsgruppen) 

 Völlig neuer Rückkanal zur Klärung fachlicher Unstimmigkeiten 

 automatische Verständigung per E-Mail 

 Elektronische Übernahmeschnittstelle in die Lohnverrechnung 

 Inhaltsidente Webansicht für SV-Sachbearbeiter und Dienstgeber 
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Die mBGM und der Dienstgeber 

 Sämtliche Daten sind im Lohnkonto vorhanden 

 Eine Aufsummierung in Beitragsgruppen (bzw. neu im 

Tarifsystem) der Dienstnehmer ist zur Meldung nicht mehr 

nötig, das ergibt neue Optionen in der Abarbeitung der 

Fälle und zur Datenübertragung 

 Die monatliche Meldung (mBGM) umfasst nur Daten, die 

bereits jetzt der Lohnverrechnung implizit monatlich 

bekannt sind 

 Klärung von Meldeproblemen über neues Clearingsystem.  
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mBGM-Meldung und der SW-Hersteller 

 Neue DM-Org und DB-Org (Beamte) für Zeitraum 1.1.2018 

 Von der mBGM nicht betroffene Meldungen / Satzarten bleiben 

unverändert (gleiche Inhalte, gleiche Struktur, gleiche Technologie) 

 Für neue und geänderte Meldungen werden neue Satzarten 

eingeführt basierend auf der derzeitigen Technologie 

 Elektronische Schnittstelle ins Clearingsystem zum Abruf der Fälle 
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Kommunikation 

 Diese Neuheiten erfordern nicht nur eine einseitige 

Information, sondern zur erfolgreichen Inbetriebnahme ein 

durchdachtes Kommunikationskonzept 

 Internetauftritt mit Unterlagen 

 2 Nödis Sonderausgaben 

 Ausgabe Frühjahr 2017: Grundsätze 

 Ausgabe Herbst 2017: Umstellung und Beispiele 

 Eigenes SW-Herstellertreffen im Frühjahr 2017 

 Flächendeckende Testphasen ab Sommer 2017 
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Dienstgeber – Kommunikationsplan 
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Wo finde ich die Unterlagen? 

 Internet Channel DG im SV-Portal: betreut durch NÖDIS Redaktion 

 Onlinegang erfolgte bereits im Juli 2016 

 https://www.sozialversicherung.at/portal27/esvportal/content?contentid=10

007.747453&viewmode=content&portal:componentId=gtnab9d0332-5ece-

422c-89e4-573bedc6231a 
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Wo finde ich die Unterlagen? 
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Unterlagen zur mBGM 

 Entwurf einer DM-Org für Meldungen ab 1.1.2018 

 ab 06.10.2016 auf der Homepage 

   

 Mapping-Tabelle für das Tarifsystem 

 Ab Ende Oktober/Anfang November auf der Homepage 

 

 Fragen-Antworten-Katalog für DG & Lohnverrechner für die mBGM 

 Ab Ende Oktober/Anfang November auf der Homepage 
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Wie stellen DG Fragen zur mBGM? 

Fragen können ab Ende Oktober über die 

Homepage gestellt werden. 

 

Es wird ein eigenes Formular für die Fragestellung 

geben. Es kann angegeben werden wer man ist, zB 

Lohnverrechner oder Softwarehersteller, oder auch 

ob es sich um eine fachliche oder technische Frage 

handelt. 
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Änderungen ab 01.01.2018   

Entwurf der DM-ORG (34. Ergänzung) 

 

 Aufbau 

 Neue Satzarten (fachliche Gültigkeit ab 01.01.2018) 

 Kapitel E.29: Versichertenmeldung reduziert 

 Kapitel E.30: VSNR Anforderung 

 Kapitel E.31: Adresse Versicherter 

 Kapitel E.32: Monatliche Beitragsgrundlagenmeldung 

 Erstellvorschriften im jeweiligen Kapitel im Anschluss an die Beschreibung der 
Satzart(en) 

 Alte Satzarten (fachliche Gültigkeit bis 31.12.2017) 

 In (korrespondierendem) Kapitel I (z.B. I.4 für Versichertenmeldung) 

 Übergangsbestimmungen zum 1.1.2018 in Kapitel B.8 
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Änderungen ab 01.01.2018   

Besonderheiten der mBGM 

 Bisher  

 Eine Meldung = ein Datensatz 

 mBGM 

 Mehrere Datensätze mit 

hierarchischer Abhängigkeit 
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mBGM-Paket (Beginn)

mBGM

Tarifgruppe

Verrechnungsbasis

Verrechnungsposition

mBGM-Paket (Ende)

Beitragskontonummer 
und Beitragszeitraum

Versicherungsnummer, 
Angaben zur 
Versicherung und zur 
Verrechnung



Änderungen ab 01.01.2018  

Mapping-Tabelle 

 Durch die Einführung des neuen Tarifsystems erfolgt die Ablöse des 

umfangreichen Beitragsgruppenschemas. 

 Ab 01.01.2018 ist in der mBGM anstelle der Beitragsgruppe, der 

Nebenumlagen und anderer Angaben die Tarifgruppe zu übermitteln 

 Zur Ableitung der Tarifgruppe aus den bestehenden Daten in der 

Lohnverrechnung stellt die Sozialversicherung demnächst eine Mapping-

Tabelle zur Verfügung. 
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Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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